
MAN Truck & Bus AG

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf einer Standardkaufgarantie für

fabri kneue N utzfahrzeuge

(Stand 01 ,07.2013)

$ 1 Begrifflichkeiten und Definitionen

l. Die MAN Truck & Bus AG wird nachfolgend

,,MTB AG" genannt.

ll. Als ,,MAN Handelspartner" werden nachfol-

gend die Vertriebstochtergesellschaft oder der

lmporteur bezeichnet, welcher die Standard'

kaufgarantie von der MTB AG käuflich erwirbt,

mit dem Ziel, diese an den Garantienehmer wei-

ter zu verkaufen.

lll. Unter der,,Preisliste" werden nachfolgend die

Kaufgarantiematrizen für Lkw und Bus verstan-

den. Die Preisliste wird von der MTB AG her-

ausgegeben und ist im After Sales Portal der

MTB AG zu finden.

lV. Unter,,Garantienehme/' wird nachfolgend der

Endkunde verstanden.

V. Lkw, Busse, Bodengruppen, Chassis und

Komponenten der Marken MAN und NEOPLAN

gemäß der MAN Auftragsbestätigung ex works

werden nachfolgend ,,MAN Produkt" genannt.

Vl. Unter der Standardkaufgarantie, werden aus-

schließlich die Standardbausteine auf das Ge-

samtfahzeug und den Antriebsstrang verstan-

den.

Vll. Bei der,,standardkaufgarantie Neufahrzeu-

ge" werden verschiedene Garantiebausteine mit

unterschiedlicher Laufleistung und zeitlicher

Begrenzung für MAN Produkte angeboten. Die

Standardkaufgarantie Neufahzeuge kann bis

zum Ablauf der vertraglich vereinbarten Sach-

mängelhaftung Gesamtfahzeug (bis zum Ablauf

des 12. Monats) envorben werden.

$ 2 Vertragsgegenstand

l. Gegenstand dieses Vertrages ist eine käuflich

erworbene Garantie, für das im Vertrag benann-

te MAN Produkt.

ll. Die Standardkaufgarantie berechtigt den MAN

Handelspartner, die am MAN Produkt des Ga-

rantienehmers entstehenden Reparaturkosten

(Lohn- und Materialkosten) zur Erbringung der in

$ 4 beschriebenen Leistungen bei der MTB AG

geltend zu machen. Weitere Kosten wie bei-

spielsweise Bergekosten, Kosten für Luftfracht,

Telefongebühren und Nebenkosten wie Reise-

kosten, Kilometergeld, Mietfahrzeug, etc. sind im

Leistungsumfang der Standardkaufgarantie nicht

enthalten.

lll. Reparaturleistungen im Rahmen der Stan-

dardkaufgarantie werden nur von der MTB AG

erstattet, sofern diese Reparaturleistungen aus-

schließlich von einer MAN-Werkstatt oder eine

vom MAN Handelspartner autorisierten Werk-

statt und ausschließlich nach Herstellerangaben

erbracht wurden.
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lV. Die Standardkaufgarantie gilt, auf Basis die-

ser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, für den

weltweiten Einsatz des MAN Produktes, soweit

durch den zugrunde liegenden Vertrag nichts

anderes festgelegt wurde.

$ 3 Geltungsbereich

l. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten

für alle zugelassene MAN Handelspartner.

ll. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind

in den Ländern der zugelassenen MAN Han-

delspartner gültig. Zugelassen ist ein MAN Han-

delspartner mit einem gültigen MAN lmporteurs-

vertrag, der mindestens eine autorisierte Ser-

vicewerkstatt mit einem MAN Gewährleistungs-

system hat.

lll. Sofern die MTB AG und der MAN Handels-

partner einzelvertragliche Abreden zv Stan-

dardkaufgarantie treffen, haben diese Vorrang

vor den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen. Sofern zwischen der MTB AG und

dem MAN Handelspartner weitere Allgemeine

Geschäftsbedingungen gelten, die auch Rege-

lungen zur Standardkaufgarantie enthalten, ge-

hen insoweit die Bestimmungen der vorliegen-

den Allgemeinen Geschäftsbedingungen den

Regelungen der weiteren Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen vor. lm Übrigen bleiben die

Regelungen der weiteren Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen bestehen.

$ 4 Leistungsinhalte und Ausschlüsse der

Standardkaufgarantie

l. Die Standardkaufgarantie gilt ausschließlich für

den Lieferumfang gemäß MAN Auftragsbestäti-

ffi
gung ex works. Die Kosten für Wartungsarbeiten

am MAN Produkt oder an An-, Ein-, Um- und

Aufbauten sind von der Standardkaufgarantie

ausgeschlossen.

ll. Die Standardkaufgarantie umfasst - unter

Beachtung der in $ 4 V und $ 5 aufgeführten

Voraussetzungen - ausschließlich Reparaturar-

beiten an dem MAN Produkt. Des Weiteren gilt

die Standardkaufgarantie nur für Schäden, die

bei ordnungsgemäßem Gebrauch und Einsatz

des MAN Produktes entstanden sind.

Maßgeblich für die Garantiefähigkeit eines

Schadens an einem in $ 4 lV genannten Bau-

teils, ist der ursächliche Schaden. Das heißt,

Schäden, die durch ein nichtgarantiefähiges

Bauteil ausgelöst wurden, sind von der Stan-

dardkaufgarantie ausgeschlossen.

lll. Von der Standardkaufgarantie sind alle War-

tungs- und Verschleißteile (Definition siehe An-

lage l) ausgeschlossen.

lV. Folgende Bauteile werden nicht von der

Standardkaufgarantie umfasst:

I . Standardkaufgarantie Gesamtfahrzeug

Eine Auflistung der ausgeschlossenen lnhalte

der Standardkaufgarantie Gesamtfahrzeug Bus

und Lkw, ist der Anlage ll zu entnehmen.

2. Standardkaufgarantie Antriebsstrang

Für den Antriebsstrang ist eine gesonderte

Standardkaufgarantie abzuschließen. Eine Auf-

listung der ausgeschlossenen lnhalte der Stan-

dardkaufgarantie Antriebsstrang für Bus, Hyb'
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rid-Bus, Gas-Bus und Lkw, ist der Anlage ll zu

entnehmen.

Die Standardkaufgarantie Antriebsstrang

umfasst beim Bus folgende Bauteile:

. Motor

. Schalt-/Automatikgetriebe

. Hinterachsen und angetriebene Vor-

derachsen

. Gelenkwelle

Die Standardkaufgarantie Antriebsstrang

umfasst beim Hybrid-Bus folgende Bauteile:

. Fahrmotoren und Summiergetriebe

. Generator Bauteile

. Hybridanlage

. ElektrischeSteuergeräte

. Anpassgetriebe

Die Standardkaufgarantie Antriebsstrang

umfasst beim Lkw folgende Bauteile:

. Motor

. Schalt-/Automatikgetriebe

. Hinterachsen und angetriebene Vor-

derachsen

' HYdrodrive

. Verteilergetriebe

. Gelenkwelle

V. Die Standardkaufgarantie gilt ohne Rücksicht

auf mitwirkende Ursachen insbesondere nicht für

Schäden;

- infolge eines Unfalls, d. h. durch eine von au-

ßen eintretende Beschädigung ;

- infolge mut- oder böswilliger Handlungen,

- infolge Brand oder Explosion;

,"t.. 1,,

ffi*,o.t*

- infolge höherer Gewalt, Straßenverhältnissen,

Fah rverhalten, Wetterbed ing ungen;

- infolge von Kriegsereignissen jeder Art, Bür-

gerkrieg, innere Unruhen, Streik, Aussperrung,

Beschlagnahme oder sonstige hoheitliche Ein-

griffe oder durch Kernenergie;

- aufgrund der Teilnahme an Fahrveranstaltun-

gen mit Renncharakter oder aus den dazugehö-

rigen Übungsfahrten entstehen;

- die dadurch entstehen, dass das MAN Produkt

bestimmungswidrig eingesetzt wurde (2. B. hö-

heren als den von MTB AG festgesetzten zuläs-

sigen Achs- oder Anhängelasten ausgesetzt

wurde);

- die dadurch entstehen, dass die Vorgaben

(Maße und Gewichte) für die MAN Produkte

nicht eingehalten wurden ;

- die infolge der Veränderung der ursprünglichen

Konstruktion des Kraftfahrzeuges (2. B. Tuning)

oder den Einbau von Fremd- oder Zubehörteilen

(2. B. Dual Fuel Systeme) verursacht werden,

die von der MTB AG nicht zugelassen sind und

nicht autorisiert wurden;

- die infolge jeglicher Art von Manipulation an

Kilometerzähler oder Fahftenschreiber und Be-

triebsstundenzähler entstehen ;

- die aufgrund Nutzung einer erkennbar repara-

turbedürftigen Sache entstehen, es sei denn,

dass der Schaden mit der Reparaturbedürftigkeit

nachweislich nicht im Zusammenhang steht oder

dass der Mangel zur Zeil des Schadens mit Zu-

stimmung des MAN Handelspartners behelfs-

mäßig repariert wurde;

b)

c)
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- für die ein Dritter als Hersteller oder Liefe-

ranVDienstleister aus Reparaturauftrag oder aus

anderweitigen Zusagen eintritt oder einzutreten

hat;

- infolge unsachgemäßer Reparaturleistungen

oder Wartungen, sofern diese kausal für den

Schaden waren;

- Verdienstausfälle oder Kosten, die infolge des

Stillstandes des MAN Produktes entstehen;

- Folgeschäden oder Kosten, die durch die Be-

seitigung von auslaufenden Betriebsstoffen ent-

stehen;

- am Transportgut oder entstandene Aufwen-

dungen durch entgangene Frachten;

- die durch den Gebrauch von paraffiniertem

oder verschm utztem Kraft stoff entstehen ;

- an der Bereifung und den Auswuchtgewichten;

- Folgeschäden oder Kosten am MAN Produkt,

die durch einen Reifenschaden entstanden sind;

- die durch Nichteinhaltung geänderter oder

neuer gesetzlicher Auflagen seit der Erstzulas-

sung entstanden sind, oder

- Kosten für Test-, Mess- und Einstellarbeiten,

soweit sie nicht im Zusammenhang mit einem

kaufgarantiepflichtigen Schaden anfallen.

$ 5 Voraussetzung für die Gewährung der

Standard kaufgarantie

l, Voraussetzung für die Gewährung der Stan-

dardkaufgarantie ist, dass an dem MAN Produkt

während der Laufzeit, die von MAN vorgeschrie-

benen Wartungs- oder Pflegearbeiten durchge-

führt wurden - es sei denn, der Garantienehmer

weist nach, dass das Unterlassen dieser War-

tungs- und Pflegearbeiten für den reparaturbe-

dürftigen Schaden nicht ursächlich geworden ist

- sowie das MAN Originalteile@/MAN Original-

Austauschteile@ oder gleichwertige Ersatzteile

und die von MAN freigegebenen Schmier- und

Betriebsstoffe (siehe MAN-Betriebsmittel-

Vorgaben) venrvendet wurden. Schäden und

Folgeschäden, die infolge der Nichtbeachtung

der in Satz 1 (S 5 l) aufgezählten Voraussetzun-

gen entstehen, werden nicht im Rahmen der

Standardkaufgarantie erstattet.

ll. Die Kostenübernahme in die Standardkaufga-

rantie durch die MTB AG ist nur unter dem Vor-

behalt einer technischen Prüfung des beschädig-

ten Bauteils in den befundungszuständigen Be-

reichen der MTB AG möglich. Voraussetzung für

diese Kostenübernahme ist die Einhaltung des

von MAN vorgeschriebenen Reparaturumfangs.
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$ 6 Pflichten des MAN Handelspartners

Der MAN Handelspartner ist verpflichtet, das

Datenblatt für die Standardkaufgarantie (Kaufga-

rantiezertifikat / Nachweis) dem Garantienehmer

auszuhändigen und ihn über seine Pflichten zu

informieren (siehe $ 6 lV). Die benötigten Anga-

ben für das Datenblatt sind von dem MAN Han-

delspartner gemeinsam mit dem Garantieneh-

mer auszufüllen. Des Weiteren verpflichtet sich

der MAN Handelspartner, dafür Sorge zu tragen,

dass der Garantienehmer folgende Pflichten in

Zusammenhang mit der Standardkaufgarantie

einhält:

l. Sämtliche Reparaturleistungen an dem MAN

Produkt, die Bestandteil dieses Vertrages sind,

werden nur erstattet, wenn diese ausschließlich

bei einer MAN Werkstatt oder einer vom MAN

Handelspartner autorisierten Werkstatt, unter

Verwendung von MAN Originalteile@/MAN Origi-

nal-Austauschteile@ und der MAN freigegebenen

Schmier- und Betriebsstoffe (siehe MAN-

Betriebsmittel-Vorgaben) durchgeführt wurden.

ll. Der Garantienehmer muss die ihm gemäß $ 6,

sowie die vom MAN Handelspartner vorgegebe-

nen Verhaltensanforderungen, Pflichten sowie

die Vorgaben und Empfehlungen der Betriebsan-

leitung (insbesondere alle in der Betriebsanlei-

tung beschriebenen laufenden Arbeiten und

Kontrollen, zum Beispiel Ergänzen von Öl und

Frostschutzmittel) einhalten und gegebenenfalls

vornehmen lassen. Andernfalls hat der Garan-

tienehmer keinen Anspruch aus der Standard-

kaufgarantie auf Erstattung des Schadens oder

Folgeschadens, es sei denn, der Garantieneh-

mer weist nach, dass der eingetretene Scha-

den/Folgeschaden nicht in ursächlichem Zu'

sammenhang mit der Nichteinhaltung dieser

Anforderungen steht.

lll. Der Garantienehmer hat bei Kenntnis bzw.

Vermutung eines Schadens, der von der Stan-

dardkaufgarantie erfasst ist, diesen unverzüglich

dem MAN Handelspartner oder einer dem MAN-

Servicenetz angehörenden autorisierten MAN

Werkstatt zu melden und das MAN Produkt zur

Reparatur bereitzustellen. Dem MAN Handels-

partner bleibt es vorbehalten, das MAN Produkt

selbst anzunehmen oder den Garantienehmer

an eine andere MAN autorisierte Werkstatt wei-

ter zu verweisen.

lV. Der Garantienehmer hat im Schadensfall das

Datenblatt für die Standardkaufgarantie (Kaufga-

rantiezertifikat / Nachweis) für das MAN Produkt

unaufgefordert vorzulegen. Wird das Datenblatt

für die Standardkaufgarantie (Kaufgarantiezerti-

fikat i Nachweis) vom Garantienehmer nachträg-

lich eingereicht, obliegt es der MTB AG, die

Standardkaufgarantie nachträglich anzuerken-

nen.

V. Wenn der Garantienehmer die Verwendung

von alternativen Kraftstoffen beabsichtigt, hat er

den MAN Handelspartner vor der Venruendung

zu informieren. Der MAN Handelspartner kann

dann über die Verwendung dieses Kraftstoffes

nach Vorgaben der MTB AG entscheiden. Sollte

der Garantienehmer den MAN Handelspartner

nicht rechtzeitig informieren und/oder hat der

MAN Handelspartner den alternativen Kraftstoff

nicht, nach den Vorgaben der MTB AG, freige-

geben, bestehen für den Garantienehmer keine

Ansprüche aus der Standardkaufgarantie, es sei
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denn, der Garantienehmer weist nach, dass der

eingetretene Schaden/Folgeschaden nicht in

ursächlichem Zusammenhang mit der Verwen-

dung des alternativen Kraftstoffes steht.

$ 7 Status der Standardkaufgarantie bei Be-

sitzer- / Halterwechsel

Die Standardkaufgarantie Neufahrzeuge ist an

das MAN Produkt gebunden. Bei einem Besit

zerwechsel bleibt die Standardkaufgarantie für

Neufahrzeuge weiter bestehen.

$ 8 Beginn und Dauer Standardkaufgarantie

l. Die Standardkaufgarantie Neufahrzeuge be-

ginnt frühestens nach Ablauf der Sachmängel-

haftung (vgl. Ziff. 1 Vll der Allgemeinen Ge-

schäftsbeding ungen für fabrikneue N utzfahrzeu-

ge und deren Aggregaten sowie von MAN Origi-

nalteilen@, MAN Originalzubehör@ und MAN

Orig inalaustauschteilen@).

ll. Die vereinbarte Laufzeit, beziehungsweise

Kilometerbeschränkung der Standardkaufgaran-

tie, ist der Preisliste der MTB AG im MAN After

Sales Portal zu entnehmen.

lll. Sollte dem MAN Handelspartner kein Repara-

turauftrag zur Beseitigung von Schäden am MAN

Produkt vorliegen, können Ansprüche aus die-

sem Vertrag für das jeweilige MAN Produkt nach

Ablauf der Standardkaufgarantie nicht mehr gel-

tend gemacht werden.

$ 9 Rechtswahl und Gerichtsstand

Die AGBs wurden in Englisch und Deutsch ab-

gefasst. Bei Widersprüchen zwischen den

Sprachversionen hat die deutsche Sprachversi-

on Vorrang.

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im

Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Mün-

chen, Deutschland. Die MTB AG ist jedoch be-

rechtigt, auch am Gerichtsstand des MAN Han-

delspartners zu klagen. Abschluss, Gültigkeit

und Umsetzung dieses Vertrages und aller wirt-

schaftlichen Beziehungen zwischen den Partei-

en, die Gegenstand dieses Vertrages sind, un-

terliegen dem Recht der Bundesrepublik

Deutschland unter Ausschluss des lnternationa-

len Privatrechts und des UN-Kaufrechts (United

Nations Convention on Contracts for the lnterna-

tional Sale of Goods (CISG) vom 1 '1 . April 1980).
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